
Vorstand der  
Mendelssohn Gesellschaft e. V.  
Jägerstraße 51  
D-10117 Berlin 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied: 

  Einzelperson, über einen Jahresbeitrag in Höhe von  EUR 
 Mindestbeitrag: 30 EUR / Jahr 

  Paar, über einen Jahres beitrag in Höhe von  EUR 
 Mindestbeitrag: 35 EUR / Jahr 

  Kranichmitgliedschaft, über einen Jahresbeitrag in Höhe von  EUR 
 Mindestbeitrag: 500 EUR / Jahr 

Emblem für Mitgliedschaft: Justitia und Pegasus, das Flügelpferd der Dichter, im Exlibris des Friedensforschers Albrecht Mendelssohn Bartholdy 
Für Paar-Mitgliedschaft: Alexander Mendelssohn und seine Frau Marianne, geb. Seeligmann, gezeichnet von Wilhelm Hensel
Für Kranich-Mitgliedschaft: Medaille mit dem „Ich wach“-Symbol der Mendelssohn-Bankiers für die von ihnen mitgegründete Bank des Berliner Kassenvereins

Titel Vorname Name, (ggf. Paarmitglied ergänzen)  

Adresse  

Email  

Wir bitten um die Erlaubnis, den zugesagten Jahresbeitrag von Ihrem Bankkonto abbuchen zu dürfen.  
Bitte nennen sie uns Ihre Bankverbindung, wenn Sie damit einverstanden sind. Im anderen Fall bitten wir 
um Überweisung auf das Bankkonto der Mendelssohn-Gesellschaft IBAN DE97 3006 0601 0006 4151 56 
oder als Paypal-Zahlung (unter Freunden, d. h. ohne Gebühren) an paypal@mendelssohn-gesellschaft.de. 
Sie erhalten zum Jahresende über den gezahlten Jahresbeitrag eine Zuwendungsbescheinigung. Rechnun-
gen über die Mitgliedsbeiträge werden nicht erstellt. 

IBAN/BIC   Ort, Datum, Unterschrift 

per E-Mail: post@mendelssohn-gesellschaft.de

MITGLIEDSANTRAG



Mendelssohn-Gesellschaft e. V.  
Satzung vom 16. Oktober 2014 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen Mendelssohn-Gesell-
schaft e. V. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin und ist 
im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg 
von Berlin unter der Nummer VR 3840 B eingetragen. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 
Aufgabe des Vereins ist die Pflege des Andenkens, Werkes 
und Wirkens der in geistiger, künstlerischer und histo-
rischer Hinsicht hervorragenden Mitglieder der Familie 
Mendelssohn mit ihren kulturellen, politischen, wirt-
schaftlichen, biographischen und sozialen Aspekten so-
wie in diesem Zusammenhang die Reflexion der Themas 

„Bürgerschaftliche Verantwortung gestern und heute“. 
Dazu gehören: 
 – Die Förderung des geistigen und künstlerischen Erbes 

durch eigene wissenschaftliche Forschung einschließ-
lich der Erforschung des topographischen Umfelds der 
Mendelssohns in der Jägerstrasse, 

 – die zeitnahe Publikation eigener Forschungsergeb-
nisse z.B. über den Weg der Herausgabe der Mendels-
sohn-Studien in eigener Verantwortung und eigener 
redaktioneller Bearbeitung, 

 – die Durchführung wissenschaftlich fundierter Vor-
träge, Lesungen und Führungen, 

 – Musikaufführungen und ähnliche Veranstaltungen, 
 – der Betrieb einer permanenten Ausstellung, 
 – das wissenschaftlich fundierte Sammeln von Do-

kumenten, Briefen, Manuskripten, Kunstwerken, 
Erinnerungsstücken, Büchern und anderem mehr 
mit dem Zweck, diese entweder selbst oder mit Hilfe 
Dritter zu publizieren oder sie z. B. auf dem Weg über 
das Mendelssohn-Archiv der Staatsbibliothek zu Ber-
lin – Preußischer Kulturbesitz der Öffentlichkeit im 
Original oder in Kopie zugänglich zu machen. 

 – die Präsentation von Sammlungsstücken am histori-
schen Ort in der Mendelssohn-Remise, Jägerstrasse 
51 oder an einem vergleichbaren Ort, um dort das 
historische und kulturelle Erbe sowie die Forschungs-
ergebnisse des Vereins in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu bringen und wach zu halten. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche 
Person sowie jede juristische Person werden. Das 
zukünftige Mitglied muss sich mit dem Aufgabenbe-
reich des Vereins einverstanden erklären und die Mit-
gliedschaft schriftlich bei dem Vorstand beantragen, der 
über die Aufnahme entscheidet. 

§ 4 Arten von Mitgliedern 
Der Verein unterscheidet zwischen Mitgliedern, Förder-
mitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
Mitglied ist, wer nach der Satzung als Mitglied aufge-
nommen wurde. 
Fördermitglied ist, wer als Mitglied neben dem Mit-
gliedsbeitrag dem Verein eine Spende von mindestens 
300,00 Euro pro Jahr zukommen lässt. 
Ehrenmitglied ist, wer durch die Mitgliederversamm-
lung zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Die Ehrenmit-
gliedschaft wird an Mitglieder für besondere Verdienste 
für die Erreichung des Vereinszwecks, die Mendelssohn-
Forschung oder -Förderung verliehen. 

§ 5 Rechte und Pflichten von Mitgliedern 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die 
Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit werden von 
der Mitgliederversammlung bestimmt. Beiträge werden 
immer für das Geschäftsjahr erhoben. 
Fördermitglieder werden befragt, ob sie als Fördermit-
glieder bei Gelegenheit namentlich, in Rede oder ge-
druckt benannt werden wollen. Der Verein vereinbart 

individuell mit den Fördermitgliedern, ob und in wel-
cher Weise sie im Internet als Fördermitglied genannt 
werden wollen. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 6 Ende der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet 
a) durch Tod, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Ausschließung. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Vorstand. Er kann nur zum 
Schluss des Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten erklärt werden. 
Ein Mitglied kann, wenn es trotz zweimaliger Mahnung 
mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist, vom 
Vorstand ausgeschlossen werden. Der Ausschluss ist 
dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus-
geschlossen werden, wenn es gegen die Interessen der 
Gesellschaft verstößt. Vor Beschlussfassung ist dem be-
treffenden Mitglied unter Setzung einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. 
Der Ausschließungsbeschluss mit den Gründen ist dem 
betreffenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief be-
kannt zu geben. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied 
das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung 
zu. Die Berufung muss binnen eines Monats bei dem 
Vorstand eingelegt werden. Die nächstfolgende Mit-
gliederversammlung entscheidet über den Ausschluss. 
Der ordentliche Rechtsweg gegen den Ausschluss wird 
hierdurch nicht ausgeschlossen. 

§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand und 
c) die Kassenprüfer. 

§ 8 Mitgliederversammlung 
Mindestens einmal im Jahr hat eine ordentliche Versamm-
lung der Vereinsmitglieder (Mitgliederversammlung) statt-
zufinden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Zur Ausübung 
des Stimmrechts kann ein Mitglied ein anderes Mitglied 
schriftlich bevollmächtigen. Die Bevollmächtigung ist für 
jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein 
Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei fremde Stimmen 
vertreten. Die Bevollmächtigung kann auch Weisung ent-
halten, wie das bevollmächtigte Mitglied abstimmen soll. 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegen-
heiten zuständig: 
 – Entgegennahme des Jahresberichts und des Kassen-

berichts des Vorstandes; 
 – Entlastung des Vorstands; 
 – Wahl und eventuelle Abberufung des Vorstands; 
 – Wahl und eventuelle Abberufung von zwei Kassen-

prüfern; 
 – Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Beitrages. 
 – Der Beitrag gilt als festgesetzt, bis die Mitglieder-

versammlung einen neuen Beitrag beschließt. Die 
Festsetzung soll zwischen einfachen Mitgliedern (nat. 
Pers.) und institutionellen Mitgliedern (jur. Pers.) 
unterscheiden. 

 – Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und 
über die Auflösung des Vereins; 

 – Beschlussfassung über die Beschwerden gegen die 
Ablehnung des Aufnahmeantrags sowie über die Be-
rufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 
Vorstandes; 

 – Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

§ 9 Einberufung der Mitgliederversammlung 
Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt 
schriftlich durch den Vorstand mit einer Frist von min-
destens vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung. 
Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an 
die letzte vom Mitglied dem Verein gegenüber schriftlich 
bekannt gemachte Adresse gerichtet ist. 

Anträge zur Tagesordnung sind möglichst 10 Tage vor 
dem Termin der Mitgliederversammlung bei dem Vor-
stand einzureichen. Der Versammlungsleiter hat zu 
Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen. 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einberufen, sofern das Interesse des 
Vereins dies erfordert. Er muss dies tun, wenn die Einbe-
rufung von einem Drittel aller Mitglieder verlangt wird. 

§ 10 Die Beschlussfassung der  
Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden 
oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet (Ver-
sammlungsleiter). Der Versammlungsleiter bestimmt 
einen Protokollführer, der über die Beschlüsse der Mit-
gliederversammlungen eine Niederschrift anfertigt. 
Soweit die Mitgliederversammlung Beschlüsse fassen 
muss, bestimmt der Versammlungsleiter über die Art 
der Abstimmung. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Ab-
stimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der dies beantragt. Die Mitgliederversammlung fasst 
Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 
Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und von 
einem Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen. 

§ 11 Vorstand 
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, drei Stell-
vertretern, einem Schriftführer, einem Schatzmeister 
und mindestens vier Beisitzern. Der Vorstand wird für 
die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vor-
stands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. 
Legt ein Vorstandsmitglied sein Amt nieder oder stirbt, 
so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
Der Vorsitzende, die drei Stellvertreter und der Schatz-
meister bilden den geschaftsführenden Vorstand gem. 
§ 26 BGB / § 6 B. Sie sind einzelvertretungsberechtigt. 

§ 12 Kassenprüfer 
Die Kassenprüfer müssen Vereinsmitglieder sein. Die 
Kassenprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren 
von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie bleiben 
jedoch bis zur Neuwahl der Kassenprüfer im Amt. Jeder 
Kassenprüfer ist einzeln zu wählen. 
Legt ein Kassenprüfer sein Amt nieder oder stirbt, so 
beruft der verbleibende Kassenprüfer ein Ersatzmitglied 
für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen ein. 

§ 13 Vereinsvermögen 
Die Einnahmen werden nach Abzug der Kosten aus-
schließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet. 
Rückzahlbare Kapitalanteile oder Kapitaleinlagen wer-
den von der Gesellschaft nicht entgegengenommen 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken 
der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 14 Auflösung 
Bei Auflösung oder bei Wegfall des steuerbegünstigten 
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts zugunsten des Mendelssohn-Archivs zu, 
das es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. 
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